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2163 Gewährung von Zuwendungen
aus dem Investitionsprogramm

"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014
sowie Gewährung von Landeszuwendungen

zu den Bau- und Ausstattungskosten
von Kindertagesstätten

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen

vom 12. Dezember 2013 (744-75118)

Aufgrund des § 8 Abs. 1 des Gesetzes über Finanzhilfen des
Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder vom 10. De-
zember 2008 (BGB!. 2008 S. 2403) sowie

aufgrund des § 16 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes vom
15. März 1991 (GVB!. S. 79, BS 216-10) in der jeweils geltenden
Fassung

und nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) sowie der zu § 44 LHO erlassenen Verwaltungs-
vorschriften im Rahmen der verfügbaren Haushaitsmittel

wird im Hinblick auf die Gewährung von Zuwendungen zu den
Bau- und Ausstattungskosten bestimmt:

Zuwendungen aus Landesmitteln und dem Investi-
tionsprogramm "Kindertagesbetreuungsfinanzi erung"
2013-2014 für Kinder unter drei Jahren

1.1 Förderziele

Ziel der Investitionsprogramme ist die Unterstützung des
bedarfsgerechten Ausbaus der Betreuungsangebote für
Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen nach
dem Kindertagesstättengesetz und in Kindertagespflege
in Rheinland-Pfalz.

1.2 Art und Umfang der Förderung

1.2.1 Gefördert werden im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel Investitionsvorhaben, die der Schaffung und Siche-
rung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Kindertages-
einrichtungen und in Kindertagespflege für Kinder unter
drei Jahren dienen.

Zu den Investitionen zählen erforderliche Neubau-, Aus-
bau-, Umbau- und Umwandlungsmaßnahmen sowie die
dazu gehörenden Ausstattungsinvestitionen und mit den
Investitionen verbundene Dienstleistungen.

Bei Vorhaben, die in seibstständige Abschnitte eines iau-
fenden Verfahrens aufgeteilt werden können, ist eine För-
derung des selbstständigen Abschnitts möglich, wenn
allein dafür die Förderkriterien erfüllt sind.

Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen kann auch
der Kauf eines geeigneten Gebäudes nach dieser Vorschrift
gefördert werden.

Die Förderung setzt den Nachweis der Aufnahme der ge-
förderten Plätze in den Bedarfsplan des örtlichen Trägers
der Jugendhilfe nach den §§ 1, 2 und 4 der Landesverord-
nung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes vom
31. März 1998 (GVBi. S. 124, BS 216-10-2) in der jeweils
geltenden Fassung voraus. Bei Einrichtungen nach § 10
Abs. 3 und 4 des Kindertagesstättengesetzes, deren Ein-
zugsgebiet mehrere Jugendamtsbezirke umfasst, genügt
der Nachweis einer Vereinbarung mit dem örtlichen Träger
am Sitz der Einrichtung, aus der sich ergibt, dass an an-
derer Stelle Entlastung von im Bedarfsplan vorgesehenen
Maßnahmen eintritt.

Eine angemessene Beteiligung des örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe nach § 15 Abs. 2 des Kindertages-
stättengesetzes wird vorausgesetzt.

1.2.2 Die Förderung von Zuwendungen aus Landesmitteln wird
als Projektförderung im Wege der Festbetragsfinanzierung

gewährt und erfolgt nach den Pauschaien unter Buchsta-
be a oder Buchstabe b, maximal jedoch bis zur Höhe von
90 v. H. der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Kosten:

a) 4.000 Euro je neu entstehenden Piatz für Kinder unter
drei Jahren, wenn eine Baumaßnahme erforderlich ist,
sowie zusätzlich 55.000 Euro für Neubauten einer zu-
sätzlichen Gruppe mit mindestens vier neu entstehenden
Plätzen für Kinder unter drei Jahren in einer bestehen-
den oder neuen Einrichtung (Neu- und Umb<;lupauscha-
le) oder den Kauf eines Gebäudes nach Nummer 1.2.1
Satz 4 für diese Zwecke

oder

b) 1.000 Euro Ausstattung für jeden neu entstehenden
Platz für Kinder unter drei Jahren ohne Baumaßnahmen
(Ausstattu ngspausch ale).

Neu entstandene Betreuungsplätze sind die in der Betriebs-
erlaubnis ausgewiesenen und nach Abschluss der Maß-
nahme in Betrieb genommenen Plätze für Kinder unter drei
Jahren.

Der Träger der Kindertagesstätten beantragt die Zuwendung
für eine Maßnahme nach Nummer 3.1 Satz 1. Der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhiife leitet die bewilligungs-
reifen Anträge nach Formblatt bis zum 15. April eines jeden
Jahres, letztmalig bis zum 15. April 2017, dem Landesamt
für Soziales, Jugend und Versorgung zu. Im Jahr 2014 I<ön-
nen bewilligungsreife Maßnahmen nur zum 15. März 2014
und zum 15. September 2014 vorgelegt werden.

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung prüft
nach Ausbaustand, Ausbaubedarf, Siedlungsstruktur und
Finanzkraft der örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe oder einen darüber hinausgehenden besonderen Be-
darf (dieser ist vom örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe ausführlich zu begründen) die vorgeschlagenen
Maßnahmen und legt dem fachlich zuständigen Ministe-
rium eine Liste zur Entscheidung vor. Die Bewilligung der
einzelnen Anträge erfoigt nach Maßgabe der Entscheidung
des fachlich zuständigen Ministeriums nach Nummer 3.2
durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

Die Investitionsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember
2017 abzuschiießen und bis zum 31. August 2018 ab-
zurechnen.

1.2.3 Die Förderung von Zuwendungen aus dem Investitions-
programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014
des Bundes wird als Projektförderung im Wege der Fest-
betragsfinanzierung gewährt und erfolgt für Investitions-
vorhaben nach Nummer 1.2.1 , die nach dem 30. Juni 2012
und bis zum 31. März 2013 beim Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung für die gesamte Maßnahme be-
antragt wurden und noch nicht mit Mitteln des Bundes aus
dem Investitionsprogramm "Kindertagesbetreuungsfinan-
zierung" 2008-2013 gefördert wurden. Zusätzliche Plätze
im Rahmen dieses Förderprogrammes sind auch solche,
die ohne Erhaltungsmaßnahmen wegfallen würden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt über einen Bewilligungs-
rahmen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Diese Bewilligungsrahmen werden zu je einem Drittel er-
mittelt nach der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk
zum Stichtag 31. Dezember 2011, der prognostizierten
Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk nach der mittleren
Prognose des Statistischen Landesamts sowie der Diffe-
renz aus der tatsächlichen Anzahl der Piätze für Kinder
unter drei Jahren zum 1. August 2012 und der Zielquote
von 39 v. H.

Die Investitionsvorhaben sind bis zum 31. Dezember 2014
abzuschließen und bis zum 30. Juni 2015 abzurechnen.
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann
in besonderen Einzelfällen Fristverlängerungen nach dem
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Finanzhiifen des
Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder vom
12. Dezember 2013 (BGB!. I S. 4118) zulassen.
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Diese Förderung kann gleichzeitig mit einer Förderung aus
Landesmitteln verbunden werden.

Zweckbindung

Die mit Fördermitteln aus diesem Programm beschafften
oder hergestellten unbeweglichen Gegenstände sind 20
Jahre, alle beweglichen Gegenstände mindestens fünf Jah-
re für den Zuwendungszweck gebunden.

Für die Zeit der nicht zweckentsprechenden Verwendung
sind die Fördermittel anteilig zurückzuzahien.

Die Bewilligungsbehörde kann auf Antrag von der Rück-
forderung absehen, wenn das geförderte Gebäude weiter-
hin als Tageseinrichtung für Kinder ab drei Jahren genutzt
wird und im Einzugsbereich der geförderten Einrichtung
eine bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kinder
unter drei Jahren nachgewiesen werden kann oder die Zu-
wendung maximal 30.000 Euro beträgt und eine Zweckbin-
dungsfrist von mindestens fünf Jahren eingehalten wurde.

Verhältnis zu anderen Fördermitteln

Können für eine Baumaßnahme zusätziich andere öffent-
liche Förderprogramme in Anspruch genommen werden,
muss für die Förderung eine sachgerechte und buchmäßi-
ge Trennung der Förderzwecke vorgenommen werden.

Als zuwendungsfähige Kosten können nur die nicht ander-
weitig berücksichtigten Kosten anerkannt werden.

Wird eine ab dem Jahr 2008 nach Nummer 2 oder nach der
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Gesundheit vom 16. Oktober 1991 (MinBl.
S. 460, Amtsbl. 2004 S. 439), zuletzt geändert durch Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Frauen
und Jugend vom 6. Dezember 2005 (Amtsbl. 2006 S. 8),
geförderte Gruppe in einer Kindertageseinrichtung später
zur Aufnahme von Kindern unter drei Jahren geöffnet, so
kann sie hierfür aus dem Investitionsprogramm nur mit
dem Differenzbetrag, der sich zwischen dieser Förderung
und der Förderung nach Nummer 1.2.2 ergibt gefördert
werden, wenn die Gruppe von Beginn an als altersgemisch-
tes Angebot geplant worden wäre.

Förderfähig sind bei Bedarf auch Maßnahmen für den
Ausbau von Betreuungspiätzen für Kinder unter drei Jah-
ren in teilstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe
(Förderkindergärten und integrative Einrichtungen).

Baumaßnahmen privater oder öffentlicher Einrichtungs-
träger, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im
Rahmen des Programms "Betrieblich unterstützte Kinder-
betreuung" gefördert werden, können bei Voriiegen der
Fördervoraussetzungen berücksichtigt werden.

Bei AntragsteIlung ist eine Erklärung des örtlichen Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe über seine Bereitschaft zur
Aufnahme in den Bedarfsplan vorzulegen.

Der Nachweis nach Nummer 1.2.1 Satz 5 ist bei Aufnahme
in den Bedarfsplan nach Ablauf der Förderung nach Satz 1
nachzureichen.

Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau der Kin-
dertagespflege für Kinder unter drei Jahren

Für Ausstattungsinvestitionen zum Ausbau und zur quali-
tativen Sicherung des Angebotes von Betreuungsplätzen
für Kinder unter drei Jahren in Kindertagespflege erhalten
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwen-
dungen bis zur Höhe eines von dem fachlich zuständigen
Ministerium festgelegten Bewilligungsrahmens.

Der Bewilligungsrahmen richtet sich nach der Zahl der Kin-
der unter drei Jahren im Jugendamtsbezirk zum 31. De-
zember 2012.

Förderfähig sind Ausgaben für die Ausstattung von Ge-
rätepools im Bereich der Kindertagespflege, die von den
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe oder von
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diesen beauftragten Institutionen (z. B. Kindertagespflege-
vereine und Netzwerke) zur Entleihe an öffentlich vermit-
telte Kindertagespflegepersonen betrieben werden.

Ausstattungsgegenstände in diesem Sinne sind z. B. Wi-
ckelkommoden, Kinderwagen, Kindersitze, Kleinkindmöbel,
Außenspielgeräte sowie die notwendigen Ausstattungen
für die Errichtung des Gerätepools und die Geschäftsaus-
stattung lokaler Netzwerke für Kindertagesbetreuung.

Förderfähig sind darüber hinaus Investitionsmaßnahmen
zur Verbesserung der Infrastruktur der Kindertagespflege.

Mittel, die bis zum 30. Juni 2014 nicht durch Bewilligun-
gen gebunden sind, können erneut beantragt werden.

Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstattungs-
kosten für Tagesbetreuung von Schulkindern

Voraussetzung der Förderung

Das Land gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittei Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten
für den Neu- und Umbau von im Bedarfsplan ausgewiese-
nen Hortgruppen kommunaler, freier und anderer Träger,
wenn damit die Schaffung neuer Piätze für Schulkinder bis
zum vollendeten 14. Lebensjahr verbunden ist.

Es wird in der Regel eine Förderung der Bau- und Ausstat-
tungskosten durch den örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe in Höhe von 40 v. H. der Kosten vorausgesetzt.

Art und Umfang der Förderung

Die Landeszuwendung wird als Projektförderung im Wege
der Festbetragsfinanzierung gewährt. Sie beträgt bis zu
63.900 Euro pro zusätzlich eingerichtete Gruppe.

Antrags- und Bewilligungsverfahren

Antrag

Der Träger der Kindertagesstätte beantragt die Zuwendung
für Maßnahmen über die Gemeinde und den zuständigen
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung nach Formblatt.
Die Frist nach Nummer 1.2.2 ist gewahrt, wenn der Antrag
beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung über
das örtliche Jugendamt eingegangen ist.

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe beantragen
die Mittel nach Nummer 1.5 beim Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung.

Der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe
bestätigt, dass die Maßnahme der Bedarfsplanung ent-
spricht oder eine Vereinbarung entsprechend Nummer 1.2.1
abgeschlossen wurde und dass baufachlieh und bau-
rechtlich keine Bedenken bestehen.

Zuwendungsfähige Baukosten nach Nummer 1 sind die
Kosten der Kostengruppen 300 bis 700 der DIN 276 - Kos-
ten im Hochbau - mit Ausnahme der Finanzierungskosten
(Kostengruppe 760).

Bewilligung

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung prüft
die Anträge, bewilligt die Zuwendungen und zahlt sie aus.

Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, auf die För-
derung angemessen hinzuweisen.

Kommunale Zuwendungsempfänger können die Zuwen-
dung nach Maßgabe des Teils II Nummer 12 der Verwal-
tungsvorschrift zu § 44 LHO zusammen mit einem Eigen-
anteil an Dritte weiterleiten, wenn diese erforderliche Bau-
maßnahmen in Kindertageseinrichtungen für den Träger
durchführen, sich durch die Weiterieitung der Finanzie-
rungsbeitrag des Kindertagesstättenträgers unmittelbar
reduziert und das Vorhaben so wirtschaftlicher als in Eigen-
realisierung durchgeführt werden kann.


